
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom  23.10.2024 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau: 

Baudirektion Kanton Zürich: Kantonaler Richtplan, Teilrevision Energie und zugehörige Änderung 

des Energiegesetzes (EnerG) 

IDG-Status: teilweise öffentlich 

SR.24.474-2 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die beiden Stellungnahmen zur E-Vernehmlassung der Baudirektion Kanton Zürich betreffend 

Kantonaler Richtplan, Teilrevision Energie und der zugehörigen Änderung des Energiegesetzes 

(EnerG) gemäss Beilagen 1 und 2 werden genehmigt. 

 

2. Das Departement Bau und Mobilität, Amt für Städtebau, wird beauftragt, die Stellungnahmen 

via E-Vernehmlassung digital zu übermitteln. 

 

3. Dieser Beschluss wird veröffentlicht, sobald der Kanton den Vernehmlassungsbericht veröf-

fentlicht. Das Departementssekretariat Bau und Mobilität informiert die Stadtkanzlei über den 

Zeitpunkt. 

 

4. Mitteilung an: Departement Präsidiales, Amt für Stadtentwicklung; Departement Bau und Mo-

bilität, Amt für Städtebau, Stadtraum und Architektur, Raumentwicklung, Amt für Baubewilligun-

gen, Bauinspektorat, Energie und Technik, Rechtsdienst DBM; Departement Sicherheit und Um-

welt, Umwelt- und Gesundheitsschutz; Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, 

Stadtgrün. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Ausgangslage 

Mit der Anhörung und öffentlichen Auflage des vorliegenden Entwurfs zur Teilrevision Energie 

des kantonalen Richtplans vom 2. Juli bis 31. Oktober 2024 erfolgt gleichzeitig die Vernehmlas-

sung der Änderung des Energiegesetzes (EnerG). Dies, weil die Gesetzesrevision inhaltlich mit 

der Teilrevision des kantonalen Richtplans zusammenhängt und darauf abgestimmt ist. Die Vor-

lage wird begrüsst. Ein zügiger Ausbau erneuerbarer Energien ist wichtig, um die Energie- und 

Klimaziele zu erreichen. Die beiden Stellungnahmen sind beigelegt. 

 

Die Rückmeldungen zu den beiden Vorlagen werden mittels der Webapplikation eVernehmlas-

sungen erfasst.  

 

2. Kantonaler Richtplan, Teilrevision Energie 

Der kantonale Richtplan ist das Steuerungsinstrument des Kantons, um die räumliche Entwick-

lung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- 

und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten. Kantonale Richtpläne sind zu überprüfen und nöti-

genfalls anzupassen, wenn sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen 

oder eine gesamthaft bessere Lösung möglich ist (Art. 9 Abs. 3 RPG). Um sicherzustellen, dass 

mit dem kantonalen Richtplan zeitgerecht auf neue Entwicklungen reagiert werden kann, erfolgt 

dessen Überprüfung und Nachführung in Teilrevisionen. 

 

Die aktuelle Richtplanteilrevision Energie umfasst die nachstehend aufgeführten Revisionsin-

halte: 

5 Versorgung und Entsorgung 

5.1 Gesamtstrategie: Präzisierung betreffend Energieversorgung 

5.4 Energie: Gesamtüberarbeitung des Kapitels, Eignungsgebiete für Windenergie und Was-

serkraft 

 

3. Änderung des Energiegesetzes (EnerG) 

Das kantonale Energiegesetz soll um einen Abschnitt ergänzt werden, welcher die Nutzungspla-

nung und Baubewilligung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in einem koordinierten 

Plangenehmigungsverfahren zusammenfasst. Die Änderung des Energiegesetzes (EnerG) soll 

vorab für Windenergieanlagen gelten, kann später jedoch auf andere erneuerbare Energien aus-

geweitet werden. 
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4. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. Die Stellungnahmen zu den beiden Vorlagen wurden 

stadtintern mit den zuständigen Ämtern bzw. Abteilungen abgestimmt (v.a. Amt für Baubewilli-

gungen, Stadtwerk, Stadtgrün, Umwelt- und Gesundheitsschutz).  

 

5. Veröffentlichung 

Der Stadtratsbeschluss und die Beilagen werden veröffentlicht, sobald der Kanton den Vernehm-

lassungsbericht veröffentlicht. Das Departementssekretariat Bau und Mobilität informiert die 

Stadtkanzlei über den Zeitpunkt. 

 

 

Beilagen: 

1. Stellungnahme zur öffentlichen Auflage «Kantonaler Richtplan, Teilrevision Energie»  

2. Stellungnahme zur Änderung des Energiegesetzes (EnerG) 
























